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KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Kollektivvertrag in Handen haltet,
ist sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es bedeutet ge-
regelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen fir alle Arbeiterinnen und
Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft auBerdem fir die Betriebsratinnen
und Betriebsrate die Moglichkeit, zusatzlich maBgeschneiderte Betriebsver-
einbarungen abzuschlieBen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer Ver-
handlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsratinnen und Be-
triebsrate der einzelnen Branchen mit den jeweiligen Verhandlungsteams
der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen, die jedes Jahr aufs Neue
stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je starker eine Gewerkschaft ist — also
je mehr Mitglieder es in einer Branche gibt — umso erfolgreicher kénnen
wir verhandeln. Weil viele Mitglieder das Ass im Armel der Gewerkschaften
sind!

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer Gewerkschaft
sind, kommen in den Genuss von Lohnerhdhungen und Verbesserungen bei
den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie dafiir gewinnen kénnen, uns eben-
falls mit ihrer Starke bei den Verhandlungen zu unterstiitzen, hat das fiir
uns alle Vorteile! Denn wir kbnnten noch starker verhandeln, wenn wir noch
mehr wéren — und das ist wohl das beste Argument, um viele Kolleginnen
und Kollegen davon zu Gberzeugen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.



KOLLEKTIVVERTRAG

fiir die Arbeiter (w/m/d) der Qsterreichischen
Bundesforste AG (OBf AG)

IN DER AB 1. JANNER 2026 GELTENDEN FASSUNG



Inhaltsverzeichnis

Rahmenrechtlicher Teil

GeltungsbereiCh ..o
Geltungsbeginn ...
ArbeitSzeit ...
Dienstvertrag .....oove e
Nebenbeschaftigung .......ooevvviii i
Entgeltfortzahlung .........cooiiii i
Sonstige Dienstverhinderung.............cooovviiiiiiiiiiiiene.
Entgelt. ..
LONN
Sonderzahlungen ..........ooiiiiii
Uberstundenverglitung ............c..eeuueereeeeeeeeeeeeineeennns,
§ 12 Gewinnbeteilligung ......ccoviiiiiii
§ 13 Aufwandsentschadigungen ............c.ooviiiiiiiiiiiiieee
§ 14 Urlaub ...
§ 15 Zusammenrechnung von Dienstzeiten .............................
§ 16 Beendigung des Dienstverhéltnisses ..............c.cccooviivinnnn.
§ 17 Betriebliche Mitarbeitervorsorge .............ccooiiiiiiiiiinnne.
§ 18 PeNSION ..
§ 19 Erldschen von Ansprichen ... ... ..o
§ 20 Schlussbestimmungen ...

N N N U WD D U DD WD LN U
OOV oo~NOOPROWN =

— —h

Anlagen

Anlage A Entschadigungen und Entgelte ...,
Anlage B Funktionsgruppeneinteilung .........cooviiiviiiiiiiiiniinnnns
Anlage C LONNE ...

27
28
29



KOLLEKTIVVERTRAG

abgeschlossen zwischen der Osterreichischen Bundesforste AG (OBf
AG), 3002 Purkersdorf, Pummergasse 10-12, und dem Osterreichischen
Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann-
Boéhm-Platz 1.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieser Kollektivvertrag gilt fir alle Arbeiter (w/m/d) der OBf AG (ein-
schlieB3lich der Lehrlinge, insbesondere Personen die eine Ausbildung in
den Lehrberufen Forstwirtschaft, Forsttechnik oder Kraftfahrzeugtechnik
absolvieren).

(2) Personenbezogene Bezeichnungen dieses Kollektivvertrages gelten
jeweils fur alle Geschlechter.

(3) Fur die folgenden Personen gilt nur die Anlage A dieses Kollektivvertra-
ges, in der die Hohe der Entschadigung bzw. des Entgelts geregelt ist:

a. Praktikanten, das sind Schiler und Studierende, die zum Zwecke einer
beruflichen Vor- oder Ausbildung eine nach der Studien- bzw. Ausbil-
dungsordnung vorgeschriebene oder Ubliche praktische Tétigkeit vori-
bergehend bei der OBf AG verrichten,

b. Ferialarbeitskrafte, das sind Schiler und Studierende, die fallweise je-
weils bis zu sechzehn Wochen, insbesondere zur Erleichterung der Ur-
laubsabwicklung und zur Bewaltigung von Arbeitsspitzen beschéaftigt
werden.

Die §§ 3 bis 20 dieses Kollektivvertrages finden auf diese Personen keine
Anwendung.

(4) Volontére, das sind Personen, die sich lediglich zum Zwecke die beruf-
liche und betriebliche Praxis kennenzulernen, im Unternehmen aufhalten
und in diesem Rahmen freiwillig bestimmte Arbeiten ihrer Wahl unter An-
leitung eines fachkundigen Mitarbeiters verrichten, haben keinen Entgelt-
oder Entschadigungsanspruch. Die Bestimmungen dieses Kollektivvertra-
ges finden auf sie keine Anwendung.



§ 2 Geltungsbeginn

Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. Janner 2026 in Kraft. Die Entschadigun-
gen und Entgelte gemaf Anlage A sowie die monatlichen Léhne und Ver-
gUtungen geman Anlage C gelten bis zum 31. Dezember 2026.

§ 3 Arbeitszeit

(1) Normalarbeitszeit:

Soweit sich aus diesem Kollektivvertrag oder dem Land- und Forstarbeiter-
Dienstrechtsgesetz nichts anderes ergibt, gelten hinsichtlich der Normalar-
beitszeit folgende Bestimmungen:

a. Die wochentliche Normalarbeitszeit darf 40 Stunden, die tégliche Nor-
malarbeitszeit darf neun Stunden nicht Uberschreiten.

b. Die Betriebsvereinbarung kann eine tagliche Normalarbeitszeit von bis
zu zehn Stunden zulassen, wenn die gesamte Wochenarbeitszeit regel-
maBig auf vier Tage verteilt wird. In Betrieben, in denen kein Betriebsrat
errichtet ist, kann eine solche Arbeitszeiteinteilung schriftlich vereinbart
werden.

(2) Héchstgrenzen der Wochenarbeitszeit:

Hinsichtlich der Héchstgrenzen der Wochenarbeitszeit gelten die jeweils
geltenden Bestimmungen des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgeset-
zes (§ 42a.).

(3) Festsetzung der Arbeitszeit:

a. Die generelle Festsetzung des Beginns und Endes der taglichen Nor-
malarbeitszeit, der Dauer und Lage der Arbeitspausen und die Vertei-
lung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage wird, wo ein Be-
triebsrat besteht, im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes durch Be-
triebsvereinbarung festgesetzt und bekannt gegeben.

In Betrieben in denen kein Betriebsrat besteht, wird die Einteilung der
Normalarbeitszeit im Einvernehmen zwischen Betrieb und dem Arbeiter
festgesetzt.

b. Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat, kann flr einzelne Mitarbeiter-
gruppen oder Mitarbeiter, eine von der bestehenden Arbeitszeiteintei-



lung abweichende Betriebsvereinbarung geman den Bestimmungen
der §§ 37 bis 41 des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes ab-
geschlossen werden. In der Regel endet die Arbeitszeit an Samstagen
spatestens um 13 Uhr.

c. Fir im Sinne des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes sowie
dieses Kollektivvertrages zuldssige Betriebsvereinbarungen werden
die Kollektivvertragsparteien den jeweiligen Vertragspartnern als Ser-
viceleistung entsprechende Musterbetriebsvereinbarungen zur Verfl-
gung stellen.

d. Betriebsvereinbarungen, mit denen die betriebliche Arbeitszeit geregelt
wird, gelten fir alle im Betrieb beschéftigten Arbeiter einschlief3lich der
im Betrieb nur voriibergehend beschéftigten Arbeiter. Bei der Uberlas-
sung von Arbeitern innerhalb der OBf AG gelten fiir den Arbeiter fiir
die Dauer der Uberlassung die im Beschéftigerbetrieb jeweils giiltigen
Betriebsvereinbarungen.

(4) Werkzeugbeistellung und -instandsetzung:

Samtliche Werkzeuge (einschlieBlich Motorséagen), Maschinen, Fahrzeu-
ge, sonstige Gerate sowie die Arbeits- und Schutzbekleidung werden
grundsétzlich vom Betrieb beigestellt. Wird die Instandhaltung vom Arbei-
ter durchgefiihrt, so qilt die erforderliche Zeit, héchstens jedoch eine Stun-
de pro Woche, als Arbeitszeit. Diese Regelung gilt nicht fir die Arbeiter im
Uberwiegenden Innendienst in Werkstéatten, Betriebsgebauden und der-
gleichen.

Missen Werkzeuge (einschlieBlich Motorsagen), Gerate und Maschinen
ausnahmsweise vom Arbeiter bereitgestellt werden, so erfolgt eine Anmie-
tung durch den Betrieb zu orts- und brancheniblichen Satzen, wobei erfor-
derliche Nachweise Uber glltige Prufbefunde und dergleichen vorliegen
mussen.

(5) Durchrechnung der Arbeitszeit:

Eine Woche vor Beginn des Durchrechnungszeitraumes (4 bis 52 Wochen)
wird zwischen Betrieb und Betriebsrat ein Rahmenplan vereinbart, aus
dem aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bekannten Tatsachen die zu erwar-
tenden Abweichungen von der durchschnittlichen Arbeitszeit ersichtlich
sind. Kurzfristige Anderungen des Rahmenplanes sind spatestens bis



zum Freitag der Vorwoche fir mindestens eine Kalenderwoche zu verein-
baren.

a. Bandbreite der regelmaBigen Wochenarbeitszeit:
In einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraumes kann die woé-
chentliche Normalarbeitszeit auf hdchstens 48 Stunden verlangert
bzw. auf 32 Stunden verringert werden, wenn sie innerhalb dieses Zeit-
raumes im Durchschnitt die gesetzliche Normalarbeitszeit nicht tGber-
schreitet.

b. Tagesarbeitszeit:
Die tagliche Normalarbeitszeit kann bei Durchrechnung der Arbeitszeit
auf zehn Stunden ausgedehnt werden, wenn der Zeitausgleich in mehr-
tagigen Zeitrdumen verbraucht wird.

c. Lohn-, Entgeltfortzahlung:

Die Lohnzahlung erfolgt durchgehend auf der Basis einer 40 Stunden-
Woche (fiktive Normalarbeitszeit eines vollzeitbeschaftigten Arbeiters)
und zwar unabhangig vom Ausmaf der tatséchlich geleisteten Arbeits-
stunden.

Diese Lohnzahlung ist auch im Falle des Urlaubsverbrauches, der Ent-
geltfortzahlung im Krankheits- und Unglicksfall oder bei sonstigen
Dienstverhinderungen zugrunde zu legen. Uber die vom Arbeiter tat-
sachlich geleistete Arbeitszeit wird ein Zeitkonto geflihrt, Gber das der
Arbeiter spatestens zum Zeitpunkt der Falligkeit des Lohnes des Folge-
monats informiert wird.

d. Zeitguthaben am Ende des Durchrechnungszeitraumes:
Am Ende des jeweiligen Durchrechnungszeitraumes bestehende Zeit-
guthaben oder Zeitschulden werden bis zum Hoéchstausmal3 von
40 Stunden in den nachsten Durchrechnungszeitraum Ubertragen, wo-
bei Zeitguthaben des Arbeiters zum Zeitpunkt der Ubertragung (men-
genmaBig) um 25 % aufgewertet werden. Hinsichtlich der Gbertragenen
Zeitguthaben (einschlieBlich einer allfalligen Aufwertung) wird ein ge-
sondertes Zeitkonto gefiihrt (§ 3 Abs. 5 lit. ¢). Darliberhinausgehende
Guthabenstunden des Arbeiters werden nach den einschlagigen ge-
setzlichen Bestimmungen durch Freizeit ausgeglichen oder zuschlags-
pflichtig abgegolten. Allfallige dariberhinausgehende Zeitschulden ver-
fallen. Ubertragene Zeitguthaben oder Zeitschulden sind innerhalb des
néchsten Durchrechnungszeitraumes (nach dem Ende des Durchrech-



nungszeitraums in dem diese Zeitguthaben bzw. Zeitschulden entstan-
den sind) auszugleichen. Allféllige innerhalb dieser Nachfrist noch im-
mer nicht ausgeglichene Guthabenstunden des Arbeiters (einschlief3-
lich Aufwertung) werden nach den einschlagigen gesetzlichen Bestim-
mungen zuschlagspflichtig abgegolten. Allféllige innerhalb dieser Nach-
frist noch immer nicht ausgeglichene Zeitschulden verfallen.

e. Abgeltung von Zeitguthaben bzw. Zeitschulden bei Beendigung
des Dienstverhaltnisses:
Ein Zeitguthaben wird bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses durch
Entlassung aus Verschulden des Arbeiters oder bei Dienstaustritt ohne
wichtigen Grund mit dem monatlichen Lohn vergutet (der Wert einer Ar-
beitsstunde eines vollzeitbeschéftigten Arbeiters entspricht dem monat-
lichen Lohn geteilt durch 173,2); in allen anderen Féllen erfolgt die Ab-
rechnung zuzuglich des gesetzlichen Zuschlages.
Das Entgelt fiir eine Zeitschuld hat der Arbeiter im Falle der Selbstkin-
digung, der Entlassung aus eigenem Verschulden oder des unbegrin-
deten vorzeitigen Dienstaustrittes zurlickzuzahlen. Dieses Entgelt kann
mit den Anspriichen des Arbeiters aufgerechnet werden, wobei auch in
diesen Féllen der monatliche Lohn (ohne allfallige Zuschlage) heranzu-
ziehen ist.

(6) Gleitzeit:

Hinsichtlich der gleitenden Arbeitszeit (Gleitzeit) gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Dies gilt auch hinsichtlich der Normalarbeitszeit und der
Hochstgrenzen der Arbeitszeit. Die gleitende Arbeitszeit wird durch Be-
triebsvereinbarung, in Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist,
durch schriftliche Einzelvereinbarung geregelt (Gleitzeitvereinbarung).

(7) Schichtarbeit:

Bei mehrschichtiger Arbeitsweise wird ein Schichtplan erstellt.
Die wochentliche Normalarbeitszeit darf:

a. innerhalb des Schichtturnus oder

b. bei Durchrechnung der wéchentlichen Normalarbeitszeit im Sinne des
Abs. 5 innerhalb des Durchrechnungszeitraumes im Durchschnitt die
gesetzlich zuldssige Dauer der Normalarbeitszeit nicht Uberschreiten.



Hinsichtlich der Lohn- bzw. Entgeltfortzahlung, der Abgeltung von Zeitgut-
haben bzw. Zeitschulden (einschlieBlich der Ubertragungsméglichkeiten in
den nachsten Durchrechnungszeitraum) gelten die Bestimmungen des
Abs. 5 sinngeman.

(8) Kurzarbeit:

Die Kollektivvertragspartner sind sich einig, gegebenenfalls Regelungen
im Sinne des § 37b. Abs. 1 Z 3 des Arbeitsmarkiservicegesetzes — AMSG
Uber die Leistung von Entschadigungen wahrend einer allfalligen Kurzar-
beit (unter Fortzahlung des Entgelts) zu vereinbaren.

(9) Dienstfreie Tage:

Alle Arbeiter der OBf AG haben am 24. und 31. Dezember dienstfrei.
Arbeiter in Betrieben mit Sitz im Bundesland Steiermark, die am 31. De-
zember 2003 in einem Dienstverhdltnis zu der OBf AG gestanden sind, ha-
ben darlber hinaus am 19. Méarz dienstfrei, sofern dieser Tag im Sinne der
landesgesetzlichen Bestimmungen als Feiertag gilt. Sofern solche Arbeiter
an diesem Tag aus betrieblichen Griinden nicht dienstfrei haben, wird im
Einvernehmen mit dem Arbeiter ein Ersatzruhetag fur den 19. Marz festge-
legt.

Vorstehende Regelung gilt sinngeman flr Arbeiter in Betrieben mit Sitz im
Bundesland Kérnten, wobei an die Stelle des 19. Méarz der 10. Oktober tritt.
Arbeiter in Betrieben mit Sitz im Bundesland Salzburg, die spatestens am
24. September 2002 in das bestehende Dienstverhaltnis zu der OBf AG
eingetreten sind, haben jeweils am 24. September dienstfrei. Aus betrieb-
lichen Griinden kann ein Ersatzruhetag fir diesen Tag bestimmt werden.
Ausdricklich klargestellt wird, dass fur die Dienstfreistellungen aufgrund
dieses Absatzes jeweils der Sitz des Betriebes maBgeblich ist.

Die Kollektivvertragsparteien halten fest, dass die Arbeiter der OBf AG im
Ubrigen nur an den gesetzlich festgelegten Tagen dienstfrei haben.

§ 4 Dienstvertrag

(1) Der Abschluss des Dienstvertrages ist zwar gesetzlich an keine be-
stimmte Form gebunden, soll jedoch schon aus Grinden der Rechtssi-
cherheit und Nachvollziehbarkeit vorzugsweise schriftlich erfolgen.



(2) Ein Probedienstverhélinis darf langstens auf die Dauer eines Monates
eingegangen werden; es kann innerhalb dieser Zeit von beiden Teilen je-
derzeit gelést werden (§ 7 Abs. 1 Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsge-
setz).

(3) Mangels eines schriftlichen Dienstvertrages erhélt der Arbeiter von der
OBf AG eine schriftliche Aufzeichnung Uber die wesentlichen Rechte und
Pflichten aus dem Dienstvertrag ausgehandigt (,Dienstschein®).

(4) Insoweit dieser Kollektivvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder der
Dienstvertrag keine besonderen Regelungen trifft, sind auf das Dienstver-
haltnis zwischen der OBf AG und dem Arbeiter die jeweils geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen, insbesondere des Land- und Forstarbeiter-
Dienstrechtsgesetzes anzuwenden.

§ 5 Nebenbeschiftigung

Der Arbeiter hat jede erwerbsmafige Nebenbeschéftigung fur Dritte, wel-
che zur Schaffung von Einkunften, die Uber der jeweiligen monatlichen Ge-
ringfligigkeitsgrenze nach den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes liegen, der OBf AG unverziiglich schriftlich zu melden.
Der Arbeiter hat die Nebenbeschéftigung zu unterlassen, wenn durch de-
ren Auslibung wesentliche Interessen der OBf AG beeintrachtigt werden.

§ 6 Entgeltfortzahlung

(1) Bezuglich des Entgeltanspruches im Falle einer Dienstverhinderung
kommen die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Anwen-
dung (derzeit § 18 des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes).
Fur die Berechnung des Entgelts ist § 14 Abs. 4 dieses Kollektivvertrages
sinngemaf anzuwenden. In die Entgeltfortzahlung ist daher ausschlief3lich
der monatliche Lohn gemaf § 9 einzubeziehen.

(2) Geman § 18 Abs. 8 des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes
wird vereinbart, dass sich der Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht nach
dem Arbeitsjahr, sondern nach dem Kalenderjahr richtet.



a) Arbeiter, die wahrend des Kalenderjahres eintreten, haben nur An-
spruch auf Entgeltfortzahlung bis zur Hélfte der in § 18 Abs. 1 und 5
Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz genannten Dauer, sofern
die Dauer des Dienstverhéltnisses im Kalenderjahr des Eintritts weniger
als sechs Monate betragt.

b) Der jeweils héhere Anspruch nach § 18 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 5
zweiter Satz Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz gebiihrt erst-
mals in jenem Kalenderjahr, in das der Uberwiegende Teil des Dienst-
jahres fallt.

c) Die Anspriiche der im Zeitpunkt der Umstellung im Betrieb beschéaftig-
ten Arbeiter werden fur den Umstellungszeitraum (Beginn des Dienst-
jahres bis Ende des folgenden Kalenderjahres) gesondert berechnet.
Jedenfalls muss der Arbeiter fur den Umstellungszeitraum ein voller An-
spruch und ein zusétzlicher aliquoter Anspruch entsprechend der
Dauer des Dienstjahres im Kalenderjahr vor der Umstellung abztglich
jener Zeiten, fir die bereits Entgeltfortzahlung wegen Dienstverhinde-
rung wegen Krankheit (Ungltcksfall) gewahrt wurde, zustehen.

(3) Wahrend des bestehenden Dienstverhaltnisses ab 1. Janner 2019 zu-
rickgelegte Zeiten eines gesetzlichen Karenzurlaubes nach den Bestim-
mungen des MSchG oder VKG werden in Bezug auf die Dauer der Entgelt-
fortzahlung voll angerechnet.

§ 7 Sonstige Dienstverhinderung

(1) Bezuglich der Entgeltfortzahlung bei persénlicher Dienstverhinderung
gelten grundsétzlich die Bestimmungen des Land- und Forstarbeiter-
Dienstrechtsgesetzes.

(2) Der Arbeiter behalt daher den Anspruch auf das Entgelt fir die tatséch-
liche Dauer der Dienstverhinderung, jedoch héchstens auf die Dauer von
einer Woche, wenn er durch andere wichtige, seine Person betreffende
Griinde ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert ist.

(3) Der Entgeltanspruch des Arbeiters bleibt insbesondere fir folgende
Zeitraume aufrecht:
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Z 1 Beim Ableben einer Person, mit der der Arbeiter in gerader Linie (auf-
oder absteigend) verwandt war, beim Ableben von Geschwistern,
beim Ableben des Schwiegervaters bzw. der Schwiegermutter oder ei-
nes Schwiegerkindes und beim Ableben des Schwagers bzw. der
Schwégerin fir einen Arbeitstag,

Z 2 beim Ableben des Ehegatten, Lebensgefahrten oder Kindes, sofern
der Arbeiter mit einer solchen Person zuletzt im gemeinsamen Haus-
halt gelebt hat, fur drei Arbeitstage,

Z 3 anlasslich der EheschlieBung oder Begriindung einer eingetragenen
Partnerschaft durch den Arbeiter fur zwei Arbeitstage, anlasslich der
EheschlieBung oder Begriindung einer eingetragenen Partnerschaft
durch Eltern, Kinder, Geschwister fir einen Arbeitstag,

Z 4 bei Niederkunft der Ehegattin oder Lebensgeféhrtin fur zwei Arbeitsta-
ge,

Z 5 bei Ubersiedlung aufgrund der Versetzung oder Bestellung auf eine
Funktion an einen anderen Dienstort fur zwei Arbeitstage, ansonsten
einen Arbeitstag,

Z 6 bei erstmaligem Antritt zur Forstwirtschaftsmeisterprifung eine Ar-
beitswoche und die fir die Ablegung der Prifung erforderliche Zeit,

Z 7 bei erstmaligem Antritt zur Lehrabschlussprifung am Prifungstag,
wobei dem Lehrling nachgewiesene Aufwendungen fur Prifungstaxen
(lohnsteuerpflichtig) ersetzt werden.

§ 8 Entgelt
(1) Das Entgelt des Arbeiters umfasst den monatlichen Lohn (§ 9), die Son-
derzahlungen (§ 10), eine allfallige Uberstundenvergitung (§ 11) und eine
allfallige Gewinnbeteiligung (§ 12).

(2) Die Geldleistungen werden von der OBf AG auf ein vom Arbeiter be-
stimmtes Gehaltskonto Uberwiesen.

§ 9 Lohn

(1) Dem Arbeiter gebuhrt ein monatlicher Mindestlohn geméaf Anlage C.
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(2) Sofern der Arbeiter fur die Erreichung des Einsatzortes zwischen der
dem Einsatzort nachstgelegenen Ausstiegstelle und dem Einsatzort not-
wendigerweise mehr als finfzehn Minuten benétigt, gilt die Gber diesen
Zeitraum hinausgehende Gehzeit als Arbeitszeit.

(3) Die Funktionsgruppen-Zugehdérigkeit des Arbeiters richtet sich nach der
fur die Funktion des Arbeiters facheinschlagigen Qualifikation und der
standigen, tatséchlich Gberwiegend ausgelbten Funktion des Arbeiters.

In Funktionsgruppen, die Funktionsstufen aufweisen, richtet sich der Lohn
dartber hinaus nach weiteren, in der Anlage B beschriebenen Vorausset-
zungen, insbesondere der Dauer und dem Ausmalf3 von Tatigkeiten in der
Holzernte. Die Holzernte umfasst die Arbeiten Fallung, Entastung, Ausfor-
mung und Sortierung, die Entrindung sowie die Bringung einschlieBlich
des Auf- und Abbaus von forstlichen Seilbringungsanlagen. Holzernte liegt
auch dann vor, wenn nur einzelne dieser Arbeitstakte ausgefihrt werden.

a. Forstfacharbeiter, die in der Forsttechnik oder in einem Forstbetrieb
dauernd (im Sinne von § 101 ArbVG) und Uberwiegend in der Holzernte
tatig sind, werden in die Funktionsgruppe 3, Funktionsstufe 3 eingestuft
(Anlage B).

b. Bei Arbeitern der Funktionsgruppe 3, Funktionsstufe 2, die nicht dau-
ernd und Uberwiegend in der Holzernte tatig sind (voribergehende Ta-
tigkeit in der Holzernte), wird jeweils nach Ablauf eines Kalenderviertel-
jahres gepruft, ob im abgelaufenen Kalendervierteljahr tatsachlich min-
destens 260 Stunden Holzerntetatigkeiten erbracht wurden. Sofern die-
se Voraussetzungen zutreffen, erhalten solche Arbeiter zeitnahe, még-
lichst bereits mit der nachsten Lohnabrechnung nur fir das Kalender-
vierteljahr in dem diese Voraussetzungen zugetroffen haben, eine Holz-
erntezulage in Héhe einer allfalligen Differenz zwischen dem Lohnan-
spruch des Arbeiters (Lohn der Funktionsgruppe 3, Funktionsstufe 2 zu-
ziiglich einer allfalligen Uberzahlung) und dem kollektivvertraglichen
Lohn der Funktionsgruppe 3, Funktionsstufe 3 (,Aufrollung®).

Bei nicht wahrend des gesamten Kalendervierteljahres beschaftigten Ar-

beitern sowie bei teilzeitbeschaftigten Arbeitern treten an die Stelle von

260 Stunden der entsprechende Anteil davon.

In Zweifelsfallen wird Uber die Zugehdérigkeit des Arbeiters zu der Funk-

tionsgruppe bzw. Funktionsstufe zwischen der Fihrungskraft und dem Be-
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triebsrat eine Beratung im Sinne der Bestimmungen des Arbeitsverfas-
sungsgesetzes abgehalten.

(4) Die erstmalige Bestellung auf eine Funktion der Funktionsgruppe 4
kann auf héchstens zwei Jahre befristet erfolgen. Klargestellt wird, dass
bei Nichtverlangerung einer befristeten Bestellung auf eine Funktion keine
Ergénzungszulagen nach § 9 Abs. 9 anfallen.

(5) Wird eine Tétigkeit vom Arbeiter voribergehend oder vertretungsweise
fir einen Zeitraum von jeweils weniger als dreizehn Wochen wahrgenom-
men, hat dies — unbeschadet eines allfélligen Anspruches auf eine Zulage
nach § 9 Abs. 3 lit. b. — auf die Einstufung des Arbeiters (Funktionsgruppe
und ggf. auch Funktionsstufe) keinen Einfluss.

Werden Téatigkeiten, die einer hdheren Funktionsgruppe zugerechnet wer-
den, zwar nicht sténdig, aber jeweils fiir mindestens dreizehn Wochen aus-
geulbt, erhélt der Arbeiter eine befristete L"Jberzahlung im Ausmalf3 der Dif-
ferenz seines effektiven Ist-Lohnes (einschlieBlich einer allfalligen Holz-
erntezulage) auf den kollektivvertraglich fir die ausgelibte Funktion vorge-
sehenen Lohn, solange diese (héhere) Tatigkeit tatséchlich ausgeubt wird
und keine Bestellung auf die (héhere) Funktion erfolgt.

Die befristete oder dauernde Einstufung in eine bestimmte Funktionsgrup-
pe erfolgt in der Regel erst mit Wirksamkeit der schriftlichen Bestellung des
Arbeiters auf eine neue Funktion.

(6) Die Funktionen sind in der Anlage B beschrieben und in Funktionsgrup-
pen bzw. innerhalb bestimmter Funktionsgruppen zusatzlich nach Funk-
tionsstufen geordnet (Funktionsgruppeneinteilung); die dazu gehdrigen
monatlichen Léhne enthalt Anlage C.

(7) Arbeiter im Sinne § 7a Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz (teil-
zeitbeschaftigte Arbeiter) erhalten den ihrer Arbeitszeit entsprechenden
Teil des monatlichen Lohnes nach Anlage C. Besteht das Dienstverhaltnis
nicht wahrend des gesamten Kalendermonates, so erhalt der Arbeiter den
monatlichen Lohn nur im entsprechenden aliquoten Ausman.

Fir Zeiten eines Karenzurlaubes erhélt der Arbeiter — unbeschadet des
§ 14 Abs. 5 — keinen Lohn.

13



(8) Der Lohn wird monatlich im Nachhinein zum Monatsletzten ausbezahlt.
Fallt der Monatsletzte auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, so wird der
Lohn am unmittelbar vorhergehenden Arbeitstag ausbezahlt (also am letz-
ten Arbeitstag des jeweiligen Kalendermonates).

(9) Andert sich die standige Funktion des Arbeiters und ist die neue Funk-
tion des Arbeiters nicht mehr seiner bisherigen Funktionsgruppe zugeord-
net, ist der Arbeiter in die seiner neuen Funktion entsprechende Funktions-
gruppe einzureihen.

Ist der neue Lohn des Arbeiters zufolge der Funktionsdnderung (nach ei-
ner unbefristeten Funktionsauslibung) niedriger als sein bisheriger Lohn,
erhélt der Arbeiter wahrend eines Zeitraumes von vier Jahren, gerechnet
ab dem Eintritt in die neue Funktion, eine Ergdnzungszulage auf den bis-
herigen Lohn. Die Ergdnzungszulage betragtim 1. Jahr 80 %, im 2. Jahr 60
%, im 3. Jahr 40 % und im 4. Jahr 20 % der jeweiligen Differenz gegenuber
dem effektiven Monatslohn, der dem Arbeiter zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens aus der zuletzt inne gehabten Funktion gebuhrt hat.

(10) Insoweit der Lohn des Arbeiters die Mindestanspriiche nach diesem
Kollektivvertrag Ubersteigt (,Uberzahlungen®), kénnen mit dem Arbeiter,
unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Kollektivvertrages, be-
fristete Lohnregelungen vereinbart werden.

§ 10 Sonderzahlungen

(1) Neben dem Lohn gebihren dem Arbeiter Sonderzahlungen.

Far ein Kalendervierteljahr steht jeweils eine Sonderzahlung von 50 % der
Bemessungsgrundlage zu. Berechnungsergebnisse sind nétigenfalls
kaufméannisch auf ganze Cent zu runden.

Die fur das erste Kalendervierteljahr gebiihrende Sonderzahlung ist mit
dem Marz-Lohn, die fir das zweite Kalendervierteljahr geblhrende Son-
derzahlung mit dem Juni-Lohn, die fur das dritte Kalendervierteljahr gebuh-
rende Sonderzahlung mit dem September-Lohn und die fiir das vierte Ka-
lendervierteljahr gebuhrende Sonderzahlung mit dem November-Lohn
auszubezahlen. Scheidet der Arbeiter vor Ablauf eines Kalendervierteljah-
res aus dem Dienstverhéltnis aus, so ist die (anteilige) Sonderzahlung
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mdglichst binnen eines Monats nach Beendigung des Dienstverhaltnisses
auszuzahlen.

Als Bemessungsgrundlage ergibt sich aus den jeweiligen Kalenderviertel-
jahr durchschnittlich gebthrenden Lohn geman Anlage C zuziiglich einer
allfalligen Holzerntezulage geman § 9 Abs. 3 lit. b., einer allfélligen Ergén-
zungszulage geman § 9 Abs. 9 und einer allfalligen Uberzahlung geman
§ 9 Abs. 10. Darlber hinaus werden keine weiteren Entgelte, Entschadi-
gungen, geldwerte Vorteile oder sonstige Vergitungen wie Uberstunden-
vergltungen usw. in die Berechnung der Bemessungsgrundlage fir die
Sonderzahlung einbezogen.

Klargestellt wird, dass die Sonderzahlung daher auch bei teilbeschaftigten
Arbeitern entsprechend des durchschnittlich im jeweiligen Kalenderviertel-
jahr gebihrenden Lohnes berechnet wird.

(2) Fur den Fall, dass der Arbeiter im jeweiligen Kalendervierteljahr nicht
durchgehend Anspruch auf Lohn hat, erfolgt eine Aliquotierung der Son-
derzahlung. Allféllige Differenzen gegenuber bereits ausbezahlten Son-
derzahlungen (Ubergeniisse oder Minderbeziige) werden nach Méglich-
keit im Folgemonat, spéatestens jedoch nach Ablauf des Kalenderjahres
oder bei Beendigung des Dienstverhaltnisses im Zuge der Endabrechnung
(gegebenenfalls mittels Aufrechnung gegen andere Anspriiche aus dem
Dienstverhaltnis) ausgeglichen.

§ 11 Uberstundenvergiitung
(1) Arbeiter erhalten fir Uberstunden im Sinne von § 42 des Land- und
Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes, die Qicht durch eineinhalbfache Frei-
zeit ausgeglichen werden kénnen, eine Uberstundenvergitung.

(2) Die Uberstundenvergiitung umfasst die Grundvergiitung und den Uber-
stundenzuschlag.

(3) Die Grundvergtitung berechnet sich wie folgt: Monatlicher Lohn geman
Anlage C dividiert durch 173,2.

(4) Der Uberstundenzuschlag betragt:
1. fur Uberstunden auBerhalb der gesetzlichen Nachtruhezeit 50 % und
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2. fiir Uberstunden wéhrend der Nachtruhezeit oder an einem Sonntag
100 % der Grundvergutung.

(5) Fur Dienstleistungen an Feiertagen innerhalb der fiir den entsprechen-
den Wochentag festgelegten Normalarbeitszeit, die geman § 44a. Abs. 7
des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes als Ruhetage gelten,
geblhrt neben dem monatlichen Lohn geman § 9 dieses Kollektivvertra-
ges das auf die geleistete Arbeit entfallende Entgelt; pro Stunde einer sol-
chen Dienstleistung gebihrt daher neben dem Lohn 1/173,2 des monatli-
chen Lohnes nach § 9.

Uberstunden an Feiertagen, die gemaB § 44a. Abs. 7 des Land- und Forst-
arbeiter-Dienstrechtsgesetzes als Ruhetage gelten, das sind Dienstleis-
tungen an solchen Tagen, die auBBerhalb der fir den entsprechenden Wo-
chentag festgelegten Normalarbeitszeit erbracht werden, sind wie Sonn-
tags-Uberstunden zu vergiiten; pro Stunde einer solchen Dienstleistung
gebuhrt daher neben der Grundvergiitung geméan § 11 Abs. 3 ein Uber-
stundenzuschlag von 100 % der Grundvergultung.

§ 11 Abs. 6 wird durch vorstehende Bestimmungen nicht berlhrt.

(6) Ist bei Schicht- oder Wechseldienst regelméaBig an Sonn- und Feierta-
gen Dienst zu leisten und wird der Arbeiter turnusweise zu solchen Sonn-
und Feiertagsdiensten unter Gewéahrung einer entsprechenden Ersatzru-
hezeit eingeteilt, so gilt der Dienst an dem Sonn- und Feiertag als Werk-
tagsdienst; wird der Arbeiter wahrend der Ersatzruhezeit zur Dienstleis-
tung herangezogen, so gilt dieser Dienst als Sonntagsdienst.

(7) Bei teilzeitbeschéftigten Arbeitern liegen Uberstunden nur insoweit vor,
als das Ausmaf der Beschéftigung eines vollzeitbeschaftigten Arbeiters
Uberschritten wird.

(7a) Mehrarbeitsstunden, die innerhalb des gesetzlich bestimmten Zeitrau-
mes oder eines durch Betriebsvereinbarung davon abweichend festgeleg-
ten Zeitraumes (zum Beispiel Durchrechnung oder gleitende Arbeitszeit)
durch Zeitausgleich im Verhaltnis 1:1 ausgeglichen werden oder im Falle
der Gleitzeit geman der Gleitzeitregelung in die nachste Gleitzeitperiode
Ubertragen werden, sind nicht zuschlagspflichtig bzw. auch nicht durch zu-
satzliche Freizeit auszugleichen. Allfallige bei Beendigung des Dienstver-
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héaltnisses offene Mehrarbeitsstunden von teilzeitbeschaftigten Arbeitern
sind mit dem entsprechenden Zuschlag (25 %) abzugelten.

(8) Die Abgeltung von Uber- und Mehrarbeitsstunden in Form von pau-
schalierten Uberstundenvergitungen ist zuléssig.

(9) Fahrtzeiten gelten jedenfalls nicht als Uberstunden.

§ 12 Gewinnbeteiligung

Die Kollektivvertragspartner empfehlen, die in den Vollanwendungsbe-
reich des Kollektivvertrages fallenden Arbeiter und auch die Lehrlinge
durch eine Gewinnbeteiligung im Sinne von § 3 Abs. 1 Z 35 EStG 1988
am Konzernerfolg partizipieren zu lassen.

§ 13 Aufwandsentschadigungen

(1) Reisekosten- und Reiseaufwandsentschadigung:

Bei Dienstreisen werden dem Arbeiter die durch die Dienstreise verursach-
ten Reisekosten sowie der durch die Dienstreise verursachte Mehrauf-
wand nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen ersetzt.
Eine Dienstreise liegt dann vor, wenn der Arbeiter zur Erreichung des Ein-
satzortes und zur Rickkehr vom Einsatzort, gerechnet vom Zeitpunkt des
Einstiegs in das Beférderungsmittel bis zur Ausstiegstelle, insgesamt lan-
ger als zwei Stunden Fahrtzeit zurlicklegen muss und tatséchlich ein Quar-
tier in Anspruch genommen wird.
Keine Dienstreise liegt vor, wenn der Arbeiter - aus welchen Griinden auch
immer - vom Einsatzort noch am Anfahrtstag zurtickkehrt.
Z 1 Reisekostenentschadigung:
Ist bei einer Dienstreise ein 6ffentliches Verkehrsmittel zu benlitzen,
so werden dem Arbeiter, die sich aus der Art des von der OBf AG be-
stimmten Verkehrsmittels ergebenden Aufwendungen ersetzt.
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Z 2 Reiseaufwandsentschadigung:

18

a. Tagesgebiihren:

Fur die Bestreitung des mit der Dienstreise notwendigerweise ver-
bundenen persdnlichen Mehraufwandes fur Verpflegung und Un-
terkunft erhalt der Arbeiter fur je 24 Stunden Dienstreise die volle
Tagesgebuhr in der Héhe von brutto € 60,00.

Bruchteile von weniger als finf Stunden bleiben unberlcksichtigt.
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit von mehr als finf Stun-
den steht dem Arbeiter eine Tagesgebuhr in der Hohe eines Drittels
der vollen Tagesgebtihr zu.

Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit von mehr als acht Stun-
den steht dem Arbeiter eine Tagesgebulhr in der H6he von zwei
Drittel der vollen Tagesgebuhr zu.

Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit von mehr als zwolf Stun-
den steht dem Arbeiter eine Tagesgebuhr in der Hohe der vollen
Tagesgebuhr zu.

Sofern der Arbeiter wahrend der Dienstreise keine Aufwendungen
fir Verpflegung hat, weil die Verpflegung auf Rechnung der OBf
AG geleistet wird, reduziert sich die TagesgebUlhr wie folgt:

Fur das Frahstick um 15 %,

fur das Mittagessen um 40 % und

fr das Abendessen um 40 %, jeweils der vollen Tagesgebuhr.

. Néachtigungsgebiihren:

Muss der Arbeiter wahrend der Dienstreise Ubernachten, dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die tagliche Arbeitszeit zuzuglich
der vorgesehenen Arbeitspausen und der Anfahriszeit dreizehn
Stunden Ubersteigt, erhélt er eine pauschale Nachtigungsgebuhr
in der Héhe von brutto € 30,00.

Entstehen dem Arbeiter nachweislich zwangslaufig héhere Ausla-
gen fir die Ubernachtung, werden dem Arbeiter anstelle der pau-
schalen Nachtigungsgebuhr die tatséchlichen Aufwendungen flr
die Ubernachtung ersetzt. Sind in den Aufwendungen fiir die Uber-
nachtung auch die Kosten fiir das Frihstick enthalten, reduziert
sich die N&achtigungsgebihr bzw. der Kostenersatz um 15 % der
vollen Tagesgebuhr.



Z 3 Auslandsdienstreisen:
Bei Auslandsdienstreisen kommen hinsichtlich der Tages- und Né&ch-
tigungsgebilihren die jeweils héchsten Satze der Reisegeblhrenvor-
schrift i.d.g.F. zur Anwendung.

(2) Ubersiedlungsgebiihren:

Z 1 Fir den Fall, dass der Arbeiter an einen anderen Dienstort versetzt
wird, tragt die OBf AG den Aufwand der tatsachlichen Frachtkosten
des Ubersiedlungsgutes fiir héchstens 8000 kg oder 16 Lademeter
Frachtgut und ersetzt dem Arbeiter die Reisekosten auf der Grundlage
der Kosten eines offentlichen Verkehrsmittels.

Z 2 Firr sonstige mit der Ubersiedlung verbundene Auslagen kann dem
Arbeiter eine Umzugsvergltung in der H6he von maximal 100 %
des im Monat der Ubersiedlung gemaB § 9 zustehenden Lohnes ge-
wahrt werden.

(3) Vergiitung fiir die dienstliche Beniitzung eines privaten Kraftfahr-
zeugs:

Fur den Fall, dass dem Arbeiter die Benutzung des privaten Kraftfahrzeugs
fur dienstliche Zwecke ausdrucklich genehmigt wird, erhélt er hierfar ein Ki-
lometergeld, dessen Hohe schriftlich zu vereinbaren ist. Mangels einer
schriftlichen Vereinbarung kommt das jeweils guiltige amtliche Kilometer-
geld gemafl der ReisegeblUhrenvorschrift zur Verrechnung. Vorausset-
zung flir die Abrechnung der Vergutung ist in beiden Fallen, dass die
vom Arbeiter fur dienstliche Zwecke zuriickgelegten Wegstrecken liicken-
los in einem —auch steuerrechtlichen Vorschriften — entsprechenden Fahr-
tenbuch aufgezeichnet werden.

§ 14 Urlaub
(1) Fir den Anspruch des Arbeiters auf Urlaub sind die jeweils geltenden
Bestimmungen des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes mit fol-
genden Abweichungen anzuwenden.

(2) Als Urlaubsjahr gilt das Kalenderjahr.
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(3) In dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhaltnis begriindet wurde, be-
tragt das Urlaubsausmaf fur jeden begonnenen Monat des Dienstverhélt-
nisses ein Zwolftel des jahrlichen Ausmales. Ist die Wartezeit erfullt, ge-
blhrt der volle Urlaub.

(4) Die Erhéhung des UrlaubsausmaBes gemaf § 48 Abs. 1 des Land- und
Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes wird, sofern diese Voraussetzungen
im ersten Kalenderhalbjahr eintreten, ab dem Kalenderjahr, in dem der Ar-
beiter das 40. Lebensjahr vollendet, ansonsten ab dem darauffolgenden
Kalenderjahr wirksam. Diese Bestimmung ist auf ab dem Jahr 2025 ge-
bUhrende Urlaubsanspriiche anzuwenden. Auf die bis zum Jahr 2024 ge-
bldhrenden Urlaubsanspriche kommen die bisher geltenden Bestimmun-
gen zur Anwendung.

Der Berechnung des Urlaubsentgeltes ist der monatliche Lohn nach § 9
Abs. 1 zu Grunde zu legen, der dem Arbeiter geblhrt hatte, wenn er den
Urlaub nicht angetreten hétte.

(5) Dem Arbeiter ist auf sein Ansuchen im Anschluss an den Bezug eines
Familienzeitbonus fir langstens ein Monat ein weiterer Karenzurlaub zu
gewahren, wenn er mit dem Kind (den Kindern) und der Mutter im gemein-
samen Haushalt lebt. Der Arbeiter hat Beginn und Dauer des Karenzurlau-
bes spatestens eine Woche vor dem beabsichtigten Antritt zu melden und
alle anspruchsrelevanten Umstande unverziglich nachzuweisen.

Sofern und solange dem Arbeiter fir die Dauer eines solchen Karenzurlau-
bes keine Sozialversicherungsleistungen oder vergleichbare o&ffentlich-
rechtliche Leistungen zustehen, erhalt der Arbeiter wahrend eines solchen
Karenzurlaubes anstelle des Lohnes unabh&ngig vom dienstvertraglichen
Beschaftigungsausmal einen monatlichen Pauschallohn von brutto
€ 600,00.

Nimmt der Arbeiter einen solchen Karenzurlaub flr einen kirzeren Zeit-
raum als einen Monat in Anspruch, wird der Pauschallohn anteilig berech-
net.

Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit
dem Kind (den Kindern) und der Mutter aufgehoben wird. Die Zeit des Ka-
renzurlaubes ist fir Ansprliche, die sich nach der Dauer der Dienstzeit rich-
ten, im Ubrigen wie eine Karenz nach dem Véter-Karenzgesetz — VKG zu
behandeln.
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§ 15 Zusammenrechnung von Dienstzeiten

(1) Fur nachfolgende Anspriche, die sich nach der Dauer der Dienstzeit
richten:

a. Entgeltfortzahlung im Krankheits- oder Ungllcksfall (§ 6),
b. Urlaub (§ 14),

c. Kindigungsfrist (§ 16),

d. Abfertigung (§ 17)

werden fir nicht durchgehend beschéftigte Arbeiter die Arbeitszeiten zu-
sammengezahlt.

Die Zusammenrechnung von Arbeitszeiten eines Kalenderjahres unter-
bleibt, wenn der Arbeiter im Kalenderjahr bei der OBf AG weniger als zwolf
Wochen ununterbrochen beschéftigt war.

(2) Zusammengezéahlt werden bei Anwendung des Abs. 1 jedoch nur Ar-
beitszeiten bei der OBf AG, die nicht durch Dienstzeiten bei anderen
Dienstgebern unterbrochen werden. Die Zusammenrechnung von Dienst-
zeiten, die der Arbeiter im bestehenden Dienstverhaltnis zu der OBf AG
bzw. im Dienstverhalinis zu der Rechtsvorgangerin Bund/Wirtschaftskor-
per Osterreichische Bundesforste vor Inkrafttreten dieses Kollektivvertra-
ges zuruckgelegt hat, wurde durch Betriebsvereinbarung geregelt. Diese
Betriebsvereinbarung durfte vom Kollektivvertrag abweichende Regelun-
gen treffen.

(3) Dienstverhéaltnisse, die wahrend einer betriebs- oder witterungsbeding-
ten Arbeitslosigkeit eingegangen werden, zéhlen nicht als Unterbrechung
im Sinne des Abs. 2, wenn der Arbeiter bei Arbeitsbeginn selbst oder tber
Aufforderung der OBf AG nach ordnungsgemaBer Beendigung des einge-
gangenen Dienstverhéltnisses in den Betrieb zurlckkehrt.

§ 16 Beendigung des Dienstverhéltnisses
(1) Hinsichtlich der Beendigung des Dienstverhéltnisses (Zeitablauf, Kin-

digung, vorzeitige Auflésung etc.) kommen die jeweils geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen zur Anwendung.
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(2) Wahrend des bestehenden Dienstverhaltnisses ab 1. Janner 2019 zu-
rickgelegte Zeiten eines gesetzlichen Karenzurlaubes nach den Bestim-
mungen des MSchG oder VKG werden in Bezug auf die Dauer der Kindi-
gungsfrist voll angerechnet.

§ 17 Betriebliche Mitarbeitervorsorge

(1) Die Bestimmungen des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbsténdigen-
vorsorgegesetzes — BMSVG sind fiir alle Dienstverhaltnisse anzuwenden,
deren vertraglich vereinbarter Beginn nach dem 31. Dezember 2002 liegt.

(2) Fur alle Ubrigen Arbeiter gelten die Abfertigungsregelungen des Land-
und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung
so lange weiter, bis die Anwendung des BMSVG im Sinne der jeweils ge-
setzlichen Bestimmungen mit dem Arbeiter schriftlich vereinbart wird.

(3) Bei der Bemessung von Abfertigungsanspriuchen nach § 92b. Abs. 1
des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes wird bezliglich des Jah-
resentgeltes — wie bei Angestellten nach dem Gutsangestelltengesetz —
das dem Arbeiter flir den letzten Monat des Dienstverhéltnisses gebihren-
de Monatsentgelt zu Grunde gelegt.

(4) Wird das Dienstverhaltnis eines Arbeiters, der bis zuletzt in den Vollan-
wendungsbereich der Abfertigungsbestimmungen des Land- und Forstar-
beiter-Dienstrechtsgesetzes gefallen ist, durch Tod aufgeldst und sind kei-
ne gesetzlichen Erben vorhanden, zu deren Erhaltung der Arbeiter im Zeit-
punkt seines Todes gesetzlich verpflichtet war, gebihrt der Witwe (dem
Witwer) des Arbeiters die Abfertigung unabhéangig davon, ob der Arbeiter
zum Zeitpunkt seines Todes zur Erhaltung der Witwe (des Witwers) ge-
setzlich verpflichtet war. Sofern weder gesetzliche Erben, zu deren Erhal-
tung der Arbeiter gesetzlich verpflichtet war, noch eine Witwe (ein Witwer)
Anspruch auf die Abfertigung haben, gebuhrt die Abfertigung einer allfalli-
gen Lebensgefahrtin (einem Lebensgefahrten), mit der (dem) zumindest
innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Ableben eine Lebensgemein-
schaft bestanden hat. Diese Voraussetzungen sind durch Vorlage der Mel-
dezettel (Meldung am gemeinsamen Hauptwohnsitz) nachzuweisen.
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(5) Fir den Fall des Ablebens eines dem Vollanwendungsbereich dieses
Kollektivvertrages unterliegenden Arbeiters wéhrend des Dienstverhéltnis-
ses, liegt es im Ermessen der OBf AG fir das Begrabnis des Arbeitneh-
mers an den Ehepartner, Partner oder ein Kind im Sinne des § 106 EStG
1988 freiwillige Zuwendungen im Sinne von § 3 Z 19 EStG 1988 zu leisten.
Die Entscheidung iber den Anfall und die H6he einer solchen Zuwendung
erfolgt im Einzelfall durch den jeweiligen leitenden Angestellten.

§ 18 Pension

(1) Die OBf AG verpflichtet sich, zu Gunsten der diesem Kollektivvertrag
unterliegenden Arbeiter, mit Ausnahme des Personenkreises geméan § 1
Abs. 3 und 4, die mindestens ein ununterbrochenes Dienstjahr bei der
OBf AG aufweisen, nach den Grundsatzen einer beitragsorientierten Ver-
einbarung monatliche Beitrdge an eine Pensionskasse zu leisten.

(2) Voraussetzung fur die Entrichtung von Beitragen ist, dass bei Erflllung
der Voraussetzungen gemaf Abs. 1 ein unbefristetes und ungekiindigt
aufrechtes Dienstverhaltnis besteht.

(3) Zeiten, in denen der Arbeiter gegen Entfall des Entgelts von der Dienst-
leistung karenziert ist, werden nicht als Dienstzeiten angerechnet. Die Ka-
renzierung gilt jedoch nicht als Unterbrechung der Dienstzeit im Sinne von
Abs. 1.

(4) Die néaheren Regelungen hinsichtlich des Pensionsmodells werden
durch Betriebsvereinbarung, abgeschlossen zwischen dem Vorstand
und dem Zentralbetriebsrat der OBf AG, getroffen.

(5) Hinsichtlich des Einstellens, des Aussetzens oder der Einschrankung

der Beitragsleistung behélt sich die OBf AG die Gestaltungsmdglichkeiten
nach dem Betriebspensionsgesetz vor.
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§ 19 Erléschen von Anspriichen

(1) Anspriche auf Entgelte, Aufwandsentschadigungen und Abfertigun-
gen bzw. deren Ruckforderung, die schriftlich nicht geltend gemacht wur-
den, erldschen mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem sie entstanden
sind.

(2) Der Urlaubsanspruch verjahrt nach Ablauf von zwei Jahren ab dem En-
de des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist.

§ 20 Schlussbestimmungen

(1) Dieser Kollektivvertrag tritt an die Stelle der bisherigen kollektivvertrag-
lichen Bestimmungen.

(2) Arbeiter, die aufgrund der zum 31. Dezember 2023 geltenden kollektiv-
vertraglichen Bestimmungen im Jahr 2024 Anspruch auf einen Lohn der
Funktionsgruppe 3, Funktionsstufe 3 gehabt hatten (weil sie im Jahr
2023 mehr als 50 % der Normalarbeitszeit in der Holzernte tatig waren),
werden im Jahr 2024 befristet entsprechend eingestuft. Die Einstufung
ab 1. Janner 2025 richtet sich ausschlieBlich nach diesem Kollektivvertrag,
insbesondere nach § 9. Gegebenenfalls (sofern die Voraussetzungen ab
2025 nicht mehr vorliegen) werden solche Arbeiter daher ab 2025 wieder
in die Funktionsstufe 2 eingestuft.

(3) Aus dem Anlass des Inkrafttretens dieses Kollektivvertrages tritt hin-
sichtlich der Einstufung von Arbeitern, die zum 31. Dezember 2023 k_pllek-
tivvertragskonform in der Funktionsgruppe 4 eingestuft waren, keine Ande-
rung ein.

(4) Mit Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages gelten ausschlie3lich die Be-
stimmungen dieses Kollektivvertrages. Vor Abschluss dieses Kollektivver-
trages abgeschlossene Kollektivvertrage sind ab Inkrafttreten dieses Kol-
lektivvertrages nicht mehr anzuwenden. Soweit nichts anderes angege-
ben, beziehen sich Verweisungen in diesem Kollektivvertrag auf Bestim-
mungen dieses Kollektivvertrages.
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(5) Geman § 29 ArbVG wird der zuldssige Regelungsbereich von mdgli-
chen Betriebsvereinbarungen wie folgt erweitert:

a. Regelung der Mobilitdt nach wirtschaftlichen, rechtlichen und &kologi-
schen Gesichtspunkten, insbesondere betreffend Jobtickets, Fahrtkos-
tenzuschlsse, Anschaffung, Ausstattung und Benutzung von Dienst-
fahrzeugen (einschlieBlich der Bedingungen einer allfalligen Privatnut-
zung),

b. Systeme der Beteiligung der Arbeiter und Lehrlinge am Konzernerfolg
(Gewinnbeteiligungen im Sinne von § 12),

c. Bedingungen fir die férderbare Altersteilzeit geman AIVG.

(6) Allfallige Betriebsvereinbarungen im Sinne des Abs. 5 werden im Sinne
des ArbVG zwischen der Unternehmensleitung und dem Zentralbetriebs-
rat der OBf AG abgeschlossen und somit unternehmensweite Gultigkeit
haben.

(7) Die Kollektivvertragspartner werden diesen Kollektivvertrag, insbeson-
dere die arbeitszeit- und lohnrechtlichen Bestimmungen und deren prakti-
sche Umsetzung durch die Betriebe bis Ende 2026 evaluieren. Im Falle
von Anderungen gesetzlicher Grundlagen oder wesentlicher Rahmenbe-
dingungen werden zeitnahe sozialpartnerschatftliche Gesprache zur ent-
sprechenden Anpassung dieses Kollektivvertrages aufgenommen.

(8) Die Anlagen A und C beinhalten ab 1. Janner 2024 wirksame kollektiv-
vertragliche Anpassungen der monatlichen Entschadigungen und Entgelte
geman Anlage A KV sowie der monatlichen Léhne geméaf Anlage C KV
(Erhéhung um 9 %).

Die Brutto-Eurobetradge wurden dabei nach kaufmannischen Grundséatzen
auf zwei Dezimalstellen gerundet, wobei jeweils die dritte Nachkommastel-
le fir den Rundungsvorgang maf3gebend war.

Zum 31. Dezember 2023 bestehende, dienstvertragliche Uberzahlungen,
die Uber diesen Termin hinaus weiter zustehen, werden, sofern dienstver-
traglich nicht ausdricklich Abweichendes vereinbart wurde, ebenfalls im
genannten Prozentausmaf erhdht. Festgehalten wird, dass Uberzahlun-
gen geman Punkt 10 des Ubereinkommens 2007 vom 22. Janner 2007
kollektivvertragskonform keine Anpassung erfahren.
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Purkersdorf, am 13. Janner 2026

Firr die Osterreichische Bundesforste AG:
Mag. Georg Schoéppl Dipl.-Ing. Andreas Gruber

Fiir den Osterreichischen Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft PRO-GE:

Reinhold Binder Peter Schleinbach

Bundesvorsitzender Bundesgeschéftsfuhrer
Karl Orthaber
Fachexperte

Anlagen:

Anlage A (Entschadigungen und Entgelte)
Anlage B (Funktionsgruppeneinteilung)
Anlage C (Léhne)
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Anlage A

zum Kollektivvertrag fiir die Arbeiterinnen und Arbeiter

der OBf AG
(gliltig von 1.1.2026 bis 31.12.2026)
Entschadigungen und Entgelte
fiir Personen gemaB § 1 Abs. 3

Praktikanten (lit. a.) Ilé):ﬁttrgzniltgir;eogntschadlgung betragt

Das monatliche Entgelt einer vollbeschéf-

Ferialarbeitskréfte (lit. b.) | tigten Ferialarbeitskraft betragt brutto
€ 1.644,93.
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Anlage B

zum Kollektivvertrag fiir die Arbeiter (w/m/d) der OBf AG
(giltig ab 1.1.2025)

Funktionsgruppeneinteilung

(geman § 9 Abs. 6)

Funktionsgruppe 1
Hilfsarbeiter

Funktionsgruppe 2
Forstarbeiter

Funktionsgruppe 3

Funktionsstufe 1:

Facharbeiter, zum Beispiel Mechaniker und Schlosser in der Werkstatt der
Forsttechnik, Maurer und Zimmerer im Hochbau und Tiefbau sowie Ma-
schinisten in der Forsttechnik im StraB3enbau bzw. in der Stra3eninstand-
haltung, zum Beispiel Bagger-, Grader-, Walzen- und Lkw-Fahrer

Funktionsstufe 2:
Forstfacharbeiter

Funktionsstufe 3:

Forstfacharbeiter, die in der Forsttechnik oder in einem Forstbetrieb dau-
ernd (im Sinne von § 101 ArbVG) und Uberwiegend in der Holzernte tétig
sind (§ 9 Abs. 3 lit. @)

Funktionsgruppe 4

Vorarbeiter, das sind besonders qualifizierte Facharbeiter (z.B. Forstwirt-
schaftsmeister) mit Team-, Kostenstellen- und Qualitatsverantwortung,
die selbstandig komplexe Téatigkeiten ausfihren, in Forstbetrieben revier-
Ubergreifend bei Planungs- und Organisationsaufgaben mitwirken, dau-
ernd (im Sinne von § 101 ArbVG) andere Mitarbeiter fachlich fuhren und
gegebenenfalls flr die Berufsausbildung verantwortlich sind*)

*) in Forstbetrieben in der Regel eine Stelle in jedem Regionalteam
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Anlage C

zum Kollektivvertrag fiir die Arbeiterinnen und Arbeiter

der OBf AG

(gliltig von 1.1.2026 bis 31.12.2026)

Léhne
gemaB § 9 Abs. 6 KV

Personenkreis monatliche
Brutto-Léhne

Lehrlinge

im 1. Lehrjahr: € 1.537,53

im 2. Lehrjahr: € 1.878,06

ab Beginn des 3. Lehrjahres: €2.177,31

Bei Lehrlingen im Sinne von § 80 des LF-DG, die zum € 2.651,98

Forstfacharbeiter ausgebildet werden, tritt anstelle

dieses Betrages ab Beginn des 3. Lehrjahres der Be-

trag von

Funktionsgruppe 1 € 2.392,24

Funktionsgruppe 2 € 3.060,99

Funktionsgruppe 3 — Funktionsstufe 1 € 3.641,72

Funktionsgruppe 3 — Funktionsstufe 2 € 3.997,89

Funktionsgruppe 3 — Funktionsstufe 3 €4.222,45

Funktionsgruppe 4 € 4.409,85
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KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Kollektivvertrag in Handen hal-
tet, ist sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es bedeutet
geregelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen fir alle Arbeiterinnen
und Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft auBBerdem flr die Betriebsratin-
nen und Betriebsrate die Mdglichkeit, zusatzlich maBgeschneiderte Be-
triebsvereinbarungen abzuschlieBen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer Ver-
handlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsratinnen und Be-
triebsrate der einzelnen Branchen mit den jeweiligen Verhandlungsteams
der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen, die jedes Jahr aufs Neue
stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je starker eine Gewerkschaft ist —
also je mehr Mitglieder es in einer Branche gibt — umso erfolgreicher kdn-
nen wir verhandeln. Weil viele Mitglieder das Ass im Armel der Gewerk-
schaften sind!

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer Gewerk-
schaft sind, kommen in den Genuss von Lohnerhéhungen und Verbesse-
rungen bei den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie daflir gewinnen kénnen,
uns ebenfalls mit inrer Starke bei den Verhandlungen zu unterstitzen, hat
das flr uns alle Vorteile! Denn wir kdnnten noch starker verhandeln, wenn
wir noch mehr waren — und das ist wohl das beste Argument, um viele Kol-
leginnen und Kollegen davon zu Uberzeugen, Mitglied der Gewerkschaft
zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.
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GEWERKSCHAFT PRO-GE

1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1, Tel. 01/534 44-69 555
proge @proge.at

Wir sind im Internet erreichbar unter: http://www.proge.at

Landessekretariat Burgenland:
7000 Eisenstadt, Wiener StraBe 7, Tel. 02682/770-61053,
burgenland @ proge.at

Landessekretariat Kéarnten:
9020 Klagenfurt, Bahnhofstra3e 44, Tel. 0463/58 70-414,
kaernten @proge.at

Landessekretariat Niederésterreich:

2500 Baden, Wassergasse 31, Tel. 02252/443 37,
niederoesterreich @ proge.at

Regionalsekretariat Amstetten-Melk-Scheibbs:

3300 Amstetten, Wiener StraBe 55, Tel. 07472/628 58-51 460,
amstetten @ proge.at

Regionalsekretariat Baden-Mdédling:

2500 Baden, Wassergasse 31, Tel. 02252/484 76-29 331,
baden@proge.at

Regionalsekretariat Ganserndorf — Mistelbach — Bruck/Leitha:
2230 Ganserndorf, Wiener Stral3e 7a, Tel. 02282/86 96,
gaenserndorf @proge.at

Regionalsekretariat Waldviertel-Donau:

3500 Krems, Wiener StraBe 24, Tel. 02732/824 61-291 62,
krems @ proge.at

Gmind:

3950 Gmiind, WeitraerstraBe 19, Tel. 02852/524 12-29 133,
gmuend @proge.at

Regionalsekretariat Wr. Neustadt-Neunkirchen:

2700 Wiener Neustadt, Grohrmihlgasse 4-6, Tel. 02622/274 98,
wrneustadt@proge.at

Regionalsekretariat St. Pélten-Lilienfeld:

3100 St. Pélten, Gewerkschaftsplatz 1, Tel. 02742/832 04-27,
stpoelten @proge.at
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Landessekretariat Oberosterreich:
4020 Linz, VolksgartenstraBBe 34, Tel. 0732/65 33 47
oberoesterreich @ proge.at

Bezirkssekretariat Steyr:

4400 Steyr, Redtenbachergasse 1a, Tel. 07252/546 61,
steyr@ proge.at

Landessekretariat Salzburg:

5020 Salzburg, Markus-Sittikus-StraBe 10, Tel. 0662/87 64 53,
salzburg @proge.at

Landessekretariat Steiermark:

8020 Graz, Karl-Morre-StraBe 32, Tel. 0316/70 71-271 bis 276,
steiermark@proge.at

Bezirkssekretariat Bruck/Mur:

8600 Bruck/Mur, SchillerstraBe 22, Tel. 03862/510 60-66100,
bruckmur@proge.at

Bezirkssekretariat Leoben:

8700 Leoben, Buchmiillerplatz 2, Tel. 03842/459 86,
leoben@proge.at
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6020 Innsbruck, Sudtiroler Platz 14—16, Tel. 0512/597 77-5086,

tirol@proge.at

Landessekretariat Vorarlberg:
6900 Bregenz, Reutegasse 11, Tel. 05574/717 90,
vorarlberg @proge.at

Landessekretariat Wien:
1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1, Tel. 01/534 44-69 661

wien @ proge.at

Herausgeber: Osterreichischer Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft PRO-GE
ZVR 576439352 )
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des OGB Ges.m.b.H.
Verlags- und Herstellungsort Wien


http://maps.google.at/maps?q=4020+Linz,Volksgartenstra�e+34&z=15
mailto:oberoesterreich@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=4400+Steyr,Redtenbachergasse+1a&z=15
mailto:steyr@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=5020+Salzburg,Markus+Sittikus+Stra�e+10&z=15
mailto:salzburg@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=8020+Graz,Karl+Morre+Stra�e+32&z=15
mailto:steiermark@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=8600+Bruck+Mur,Schillerstra�e+22&z=15
mailto:bruckmur@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=8700+Leoben,Buchm�llerplatz+2&z=15
mailto:leoben@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=6010+Innsbruck,S�dtiroler+Platz+14&z=15
mailto:tirol@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=6900+Bregenz,Reutegasse+11&z=15
mailto:vorarlberg@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=1020+Wien,Johann+B�hm+Platz+1&z=15
mailto:wien@proge.at

@G>

Berufsforderungs

HIER BILDEN SICH
NEUE PERSPEKTIVEN

ehrabschllUsse
Berufsreifeprufung
Gesundheit Soziales
Wellness EDV/IT Logistik
Transport Verkehr

Management Wirtschaft
Padagogik Beratung ... und
Personlichkeit Sprachen el al=s
Technik Okologie online
Sicherheit
Tourismus

Gastronomie

DAS BFI - DEIN VERLASSLICHER PARTNER
FUR AUS- UND WEITERBILDUNG  www.bfi.at




OBB

INFRA

RISKIERT
RISKIERT
ELIMINIERT

Achtloses Uberqueren von
Eisenbahnkreuzungen ist lebensgefahrlich.

passaufdichauf.at



	Inhaltsverzeichnis
	Kollektivvertrag
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Geltungsbeginn
	§ 3 Arbeitszeit
	§ 4 Dienstvertrag
	§ 5 Nebenbeschäftigung
	§ 6 Entgeltfortzahlung
	§ 7 Sonstige Dienstverhinderung
	§ 8 Entgelt
	§ 9 Lohn
	§ 10 Sonderzahlungen
	§ 11 Überstundenvergütung
	§ 12 Gewinnbeteiligung
	§ 13 Aufwandsentschädigungen
	§ 14 Urlaub
	§ 15 Zusammenrechnung von Dienstzeiten
	§ 16 Beendigung des Dienstverhältnisses
	§ 17 Betriebliche Mitarbeitervorsorge
	§ 18 Pension
	§ 19 Erlöschen von Ansprüchen
	§ 20 Schlussbestimmungen

	Anlagen
	Anlage A Entschädigungen und Entgelte (gemäß § 1 Abs. 3)
	Anlage B Funktionsgruppeneinteilung (gemäß § 9 Abs. 6)
	Anlage C Entschädigungen und Entgelte (gemäß § 1 Abs. 3)

	KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!
	Anschriften Gewerkschaft PRO-GE


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


